
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT 

URTEIL  
IM  NAMEN  DES  VOLKES 

 
Geschäftszeichen: Verkündet am: 
7 U 142/06  10.04.2007 
324 O 62/06  … 
 a l s  U r k u n d s b e a m t i n / t e r  d e r   

G e s c h ä f t s s t e l l e  

 
 
In dem Rechtsstreit  
 
 
     - Antragsteller und Berufungsbeklagte - 
 
Prozessbevollmächtigte/r:  
 
g e g e n 
 
     - Antragsgegnerin und Berufungsklägerin - 
 
 
hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 7. Zivilsenat, durch die Richter 
 
 Dr. Raben,  Kleffel,   Lemcke 
    
nach der am 20. März 2007 geschlossenen mündlichen Verhandlung für Recht  erkannt: 
 

 

 

 

Auf  die Berufung der Antragsgegnerin wird das Urtei l des Landgerichts Ham-

burg, Geschäftsnummer 324 O 62/06, vom 28.7.2006 abgeändert.  Die einst-

weil ige Verfügung des Landgerichts vom 9.2.2006 wird aufgehoben. 

Der Antrag auf  Erlass einer einstwei l igen Verfügung wird zurückgewiesen. 

 

Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. 
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Gründe: 

 

I .  Mit  der Berufung wendet s ich die Antragsgegnerin gegen ein Urtei l des 

Landgerichts, mit dem dieses eine einstweil ige Verfügung bestät igt hat.  Mit  

dieser einstwei l igen Verfügung war der Antragsgegnerin, einer Filmprodukti-

onsf irma, verboten worden, best immte Passagen eines Drehbuchs sowie ei-

nes dieses in Szene setzenden Fi lms zu verbreiten oder verbreiten zu las-

sen. 

Der Antragstel ler ist  Rechtsanwalt und vertrat seit  dem Jahr 1961 die Inte-

ressen von Geschädigten des Arzneimittels C... . . . . . . . . . . . .  insbesondere im 

Rahmen des gegen Mitarbeiter der Arzneimittelherstel ler in, der Firma 

C... . . . . . . .  G... . . .. . . . .. . , laufenden Ermitt lungsverfahrens. In dem anschl ießen-

den Strafverfahren vertrat er eine große Anzahl der über 200 Nebenkläger. 

Der Antragsteller ist  selbst Vater eines durch dieses Arzneimittel geschädig-

ten Sohnes.  

Am 10.4.1970 wurde zwischen den Geschädigten, vertreten durch Rechtsan-

walt  Dr. Dr. S.. . . . . . . .. . . .  und der Firma C... . . . . . . .  G... .. . . . .. . . . ein Vertrag ge-

schlossen, mit dem sich dieses Unternehmen zur Zahlung einer Entschädi-

gung von 100 Mil l ionen DM verpf l ichtete. Das seit  Januar 1968 laufende 

Strafverfahren wurde durch Beschluss des Landger ichts Aachen vom 18.12.  

1970 gem. § 153 StPO endgült ig eingestellt .  

Die Antragsgegnerin produziert im Auftrag des W ...  einen 2-tei l igen Fernseh-

f i lm, der sich mit den oben geschi lderten Vorgängen unter Nennung des Na-

mens der Firma „C... . . . . .. .  G... .. . . . .. . . . “ sowie des Medikaments C... . . . . . .. . . . ..  

befasst.  Im Mittelpunkt dieses Fi lms steht ein junger Rechtsanwalt  namens 

P... . . .  W ... .. . . . .. . ,  der, selbst Vater einer durch C... . . . . . . . . . .. .  geschädigten 

Tochter, gegen dieses Unternehmen  jur ist isch vorgeht. Der Fi lm zeigt das 

Zerbrechen der Anwaltssozietät des P... . . .  W ... . .. . . . .. ,  seine private Situat ion 

und Belastung infolge der Ereignisse sowie seinen Kampf gegen die Arznei-

mittelf irma mit dem Ziel einer Bestrafung der Verantwort l ichen und der 

Durchsetzung einer Entschädigung für die Geschädigten. 

Dieser Film wurde auf  der Basis eines Drehbuchs, welches im Laufe der 

Dreharbeiten tei lweise abgeändert wurde, gedreht und spätestens am 

6.2.2006 mit Drehbuch dem W ...  als Auf traggeber übergeben. Nach f ruchtlo-

sen Verhandlungen der Parteien über die Zulässigkeit  der Verbreitung ein-

zelner im Drehbuch enthaltener Passagen erklärte die Antragsgegnerin durch 

Schreiben vom 20.12.2005, dass sie an ihrer grundsätzl ichen Einschätzung 



 3 

festhalte, dass die künstler ische Aufarbeitung der damaligen Ereignisse in 

Form eines f ikt ionalen TV-Films in der geplanten Form möglich sein werde.  

(Anl.  ASt 5).  

Der fert ig gestel lte Fi lm enthält  am Anfang und am Ende jedes Tei ls einen 

Vor- bzw. Nachspann mit folgendem Text : 

 

„Dieser Film ist kein Dokumentarf i lm! Er ist  ein Spiel- und Unterhaltungsf i lm 

auf  der Grundlage eines histor ischen Stoffes. Die fürchterl iche Schädigung 

tausender Kinder durch das Arzneimittel  „C... . . . . .. . . . .. . “ ,  die Einstel lung des 

Strafprozesses gegen die Verantwort l ichen wegen „geringer Schuld“ und die 

Zahlung der höchsten Entschädigungssumme in der deutschen Geschichte 

durch die Hersteller f irma sind historische Realität .  Die im Film handelnden 

Personen und ihre beruf l ichen und pr ivaten Handlungen und Konf l ikte sind 

dagegen f rei erfunden.“ 

 

Der Antragsteller ist  der Ansicht,  dass die Verbreitung des Drehbuchs und 

des Fi lms ihn in seinem Persönl ichkeitsrecht ver letze, wei l er durch eine Fül-

le von Details erkennbar sei.  Die angegrif fenen Passagen entsprächen nicht  

der Realität,  vermittelten indessen dem Zuschauer den Eindruck, dass sich 

die Vorgänge tatsächl ich so ereignet hät ten, wie dargestellt .  

Dem gegenüber wendet die Antragsgegnerin ein, es handele sich für die Zu-

schauer erkennbar um einen Spielf i lm in Anlehnung an einen historischen 

Vorgang, dessen Handlung tei lweise ganz f rei erfunden sei.  Dies sei auch 

dem beigefügten Vor- und Nachspann zu entnehmen. Die Figur des P... . . . 

W ... . . .. . . . . sei eine f ikt ive Gestalt ,  d ie der Zuschauer nicht mit dem An-

tragsteller ident if iziere. Zumindest sei durch die angegrif fenen Passagen das 

Lebensbild des Antragstellers nicht verfälscht.   

 

Durch Beschluss vom 9.2.2006 hat das Landgericht die Verbreitung von unter 

Zif fern 1-17 aufgeführten Passagen des Drehbuchs sowie des dieses in Sze-

ne setzenden Fi lms im W ege einstweil iger Verfügung verboten (Bl.  45f f  d.A.). 

Diese einstwei l ige Verfügung wurde durch das mit der Berufung angefochte-

ne Urteil bestät igt.  

 

In zweiter  Instanz hat die Antragsgegnerin– vom Antragstel ler  nicht bestr it ten 

- dargelegt,  dass in einem zwischen den Parteien geführten Gespräch vom 

16.12.2005 der Geschäftsführer und der Just iziar der Antragsgegnerin erläu-
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tert  hätten, dass das Drehbuch in einem künstler ischen Prozess in den fert i-

gen Fi lm umgesetzt  werde, und dass sich zahlreiche Einzelheiten aus dem 

Drehbuch entweder im Film nicht mehr f inden, oder durch ihre f i lmische Dar-

stel lung einen ganz anderen Eindruck machen würden, als dieser s ich mögli-

cherweise aus dem Drehbuch ergebe (eidesstatt l iche Erklärungen Anlagen 

BK 1 und 2). 

 

Die Antragsgegnerin beantragt,  unter Abänderung des angefochtenen Urteils 

die einstwei l ige Verfügung aufzuheben und den Antrag zurückzuweisen. 

Der Antragsteller beantragt,  die Berufung zurückzuweisen. 

 

Zu den Ausführungen der Parteien im Einzelnen wird ergänzend auf  den Tat-

bestand des angefochtenen Urtei ls sowie den Inhalt  der in der Akte bef indl i-

chen Schrif tsätze verwiesen. 

Der Senat hat den zur Akte gereichten Fi lm in Augenschein genommen. 

In der mündlichen Berufungsverhandlung hat sich die Antragsgegnerin straf-

bewehrt verpf l ichtet,  es zu unter lassen,  den Fi lm auszustrahlen, ohne vor 

jedem der beiden Teile einen Text ansagen zu lassen und ohne am Ende je-

des Teils denselben Text für die Dauer von mindestens 30 Sekunden einzu-

blenden, wobei die Einblendung jeweils noch vor dem Abspann des Filmes 

erfolgen sol l.  Bei diesem Text handelt  s ich um den oben genannten derzeit  

eingeblendeten Text zuzügl ich des Satzes: 

„Dies gilt  insbesondere für die Figur des Rechtsanwalts P.. . . . .  W ... . .. . . . ..  und 

seiner Famil ie sowie die für die Arzneimittelf irma handelnden Personen ein-

schl ießl ich des Privatdetekt ivs.“ 

 

 

 

I I .  Die zulässige Berufung der Antragsgegnerin hat Erfolg. 

Soweit s ich die verbotenen Passagen des Drehbuchs nicht in dem inzwischen 

hergestel lten Fi lm bef inden, besteht keine Begehungsgefahr. 

Soweit Passagen in den Film übernommen worden sind, wird durch sie der 

Antragstel ler nicht rechtswidr ig in seinen Rechten ver letzt.  

 

1. W ie das Landgericht im Grundsatz zutreffend ausgeführt hat,  begründet 

die Aufnahme von Äußerungen in ein Drehbuch als solche keine Erstbege-

hungsgefahr. Drehbücher s ind nämlich selbst nicht zur Verbreitung bestimmt,  
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sondern bilden eine Arbeitsgrundlage zur Herstellung eines Filmes. Zwar ist  

davon auszugehen, dass ein Drehbuch vor Erstellung des Films in die Hände 

verschiedener Personen gelangt, die an seiner Umsetzung betei l igt sind. So 

wird die vor läuf ig drehfert ige Fassung des Autors an den Regisseur weiter-

gegeben, der es – gegebenenfalls nach eigener Überarbeitung – an Schau-

spieler und andere mit der Filmherstellung befasste Personen weiterreicht .  

Diese Vorgänge, die nicht dem Transport  der Inhalte des Drehbuchs, sondern 

al le in seiner Umsetzung dienen, stel len keine Verbreitung dar. Es handelt  

sich vielmehr um interne Vorgänge, wie sie etwa bei Erstel lung und W eiter-

gabe eines Druckwerks innerhalb einer Redaktion oder dem Vertr ieb des 

Presseorgans geschehen. Die W eitergabe von Texten im Rahmen der Fert ig-

stel lung eines Druckwerks wird al lgemein nicht als deren Verbreitung im 

Rechtssinne angesehen (vgl.  auch Löff ler,  Presserecht, 5. Auf l.  § 8 Rn.18),  

so dass die Absicht,  Texte redaktionsintern weiterzureichen, im Regelfal l  

keine Begehungsgefahr auslöst.  

Dem entsprechend ist auch davon auszugehen, dass al lein von der Herstel-

lung eines Drehbuchs regelmäßig keine konkrete Gefahr der Veröf fent l ichung 

der dar in enthaltenen Inhalte ausgeht. 

Etwas anderes ergibt sich hier  nicht  daraus, dass die Antragsgegnerin durch 

Schreiben vom 20.12.2005 (Anl.  ASt 5) erklärt  hat,  an ihrer grundsätzl ichen 

Einschätzung festzuhalten, dass ein f ikt ionaler Fi lm in der geplanten Form 

möglich sein werde.  In demselben Schreiben wird nämlich auch die Absicht 

der Antragsgegnerin bekundet, alles Mögliche zu unternehmen, um die Be-

denken des Antragstel lers zu minimieren und mit dem Antragstel ler in engem 

Kontakt zu bleiben, um weitere Schr it te abzust immen. 

Damit hat die Antragsgegnerin zum Ausdruck gebracht, dass sie zu weiteren 

Änderungen bereit  sei,  dass somit das damals vorhandene Drehbuch nicht 

vol lständig umgesetzt werde. 

Verstärkt wird dies durch den Text der E-Mail  vom 28.11.2005 (Ast.  3),  in 

welcher von der „aktuel l gült igen Drehfassung“ die Rede ist.   

Der Geschäftsführer der Antragsgegnerin hat ferner nunmehr mit eidesstatt l i-

cher Versicherung vom 6.12.2006 glaubhaft gemacht, dass er dem An-

tragsteller er läutert habe, dass sich zahlreiche Einzelheiten des Drehbuchs 

im Fi lm nicht mehr f inden würden oder durch die Darstel lung einen anderen 

Eindruck machen würden (Anlage BK1). Auch damit wurde hinreichend klar-

gestellt ,  dass das Drehbuch nicht vol lständig umgesetzt  würde, so dass be-

züglich seines Textes eine Erstbegehungsgefahr nicht bestand. 
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Bezügl ich des Drehbuches besteht auch keine W iederholungsgefahr, wei l  

dieses bisher nicht verbreitet worden ist.  W ie oben dargelegt,  stel lt  d ie inter-

ne W eitergabe zum Zweck der Fi lmherstel lung keine Verbreitung dar. Dies 

gilt  auch für die W eitergabe an fördernde Inst itut ionen, denen das Drehbuch 

unstreit ig zugeleitet  worden ist.  Auch solche Stellen, die verpf l ichtet s ind,  

Drehbücher als geschützte Betr iebsgeheimnisse zu behandeln, s ind in den 

Herstellungsprozess des Films eingebunden, da von ihnen seine Finanzie-

rung als wesentl iche Herstellungsbedingung abhängt.  Dass die Antragsgeg-

nerin das Drehbuch noch an andere Stel len herausgegeben hat, was bestr it-

ten wird, ist  nicht glaubhaft gemacht.  

 

Da bezügl ich des Drehbuchs keine Begehungsgefahr bestand, ist  die einst-

weil ige Verfügung ohne weiteres aufzuheben, soweit mit ihr dessen Verbrei-

tung verboten wurde. 

Sie ist ferner aufzuheben, soweit das Verbot von Passagen des Fi lms ange-

ordnet wird, die s ich in diesem nicht bef inden. 

 

2. Bezügl ich der im Fi lm vorhandenen, durch die einstwei l ige Verfügung ver-

botenen Passagen besteht zwar W iederholungsgefahr, nachdem der Film 

Journal isten vorgeführt worden ist.  

Insoweit hat der Antragsteller jedoch keinen aus §§ 823 Abs.1, 1004 analog 

BGB in Verbindung mit Art.  1, 2 Abs.1GG herzuleitenden Anspruch auf  Unter-

lassung gegen die Antragsgegnerin, da er durch diese Fi lmpassagen nicht  

rechtswidr ig in seinem allgemeinen Persönl ichkeitsrecht ver letzt wird. 

 

a) Der von der Antragsgegnerin produzierte Film stellt  e in Kunstwerk dar. Er 

ist  Ausdruck einer f reien schöpferischen Gestaltung, in der Eindrücke, Erfah-

rungen und Erlebnisse der am Herstellungsprozess betei l igten Personen 

durch das spezif ische Medium Film zu unmittelbarer Anschauung gebracht  

werden (BVerfG NJW  1971,1645). Damit unterl iegt er dem Schutz der durch 

Art.  5 Abs.3 GG gewährleisteten Kunstf reiheit .   

Künst ler isches Schaffen ist pr imär nicht Mittei lung, sondern Ausdruck der 

individuellen Persönlichkeit  des Künstlers. Knüpft erzählende Kunst an Vor-

gänge der W irklichkeit  an, ist  entscheidend, ob die Realität aus den ge-

schicht l ichen Zusammenhängen gelöst und in neue Beziehungen gebracht  

wird, für die nicht die Real itätsthemat ik, sondern das künst ler ische Gebot der 
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anschaulichen Gestaltung im Vordergrund steht (W enzel/Burkhardt,  Das 

Recht der W ort- und Bi ldberichterstattung, 5. Auf l.  3, Rn. 2 m.w.N.).  Die 

Kunstf reiheit  gewährt die Freiheit  der Themenwahl und der Themengestal-

tung und verbietet die Beschränkung des künstler ischen Ermessens auch bei 

Bezug mit tatsächl ichem Geschehen. 

Der vor l iegende Film stel lt  das Schicksal einer betrof fenen Famil ie vor dem 

Hintergrund der tatsächlichen Geschehnisse im Zusammenhang mit der 

Schädigung Ungeborener durch C... . . . . . . . .. . . .  dar, wobei ersicht l ich die famil i-

eninternen Interakt ionen der Protagonisten und der „Kampf“ der Hauptf igur 

W ... . . .. . . . . ..  als Interessenvertreter der Geschädigten gegen das „mächtige“ 

Pharmaunternehmen den wesent l ichen Inhalt  bi lden. Im Zentrum der Darstel-

lung steht der Mut des dargestel lten Rechtsanwalts, der trotz al ler ihm sich 

in den W eg stellenden Hindernisse und Probleme erfolgreich für die Gerech-

t igkeit  kämpft.  Auch wenn der Fi lm schon durch den Gebrauch des Firmen-

namens der C... . . . . . . . G.... . . . .. . . . . und der namentl ichen Bezeichnung des Arz-

neimittels in gewissem Umfang den Eindruck vermittelt ,  zumindest in Grund-

zügen das Geschehen um C... . . . . . . . . . . ..  wiederzugeben, kann der Zuschauer 

beim Betrachten dieses Fi lms nicht vermuten, dass die dargestellten Hand-

lungen in Gänze der histor ischen W irklichkeit  entsprechen und ihr sozusagen 

nachgestellt  worden sind. Der Fi lm ist für den Zuschauer deutl ich als Spiel- 

und nicht als Dokumentarf i lm zu erkennen und entspr icht inhalt l ich damit,  

transponiert auf  l i terarische Kategorien, eher einem Roman als einem Sach-

buch. 

 

Al lerdings ist die Kunstf reiheit  nicht schrankenlos gewährleistet,  vielmehr 

l iegen ihre Schranken in Bestimmungen der Verfassung, die ein anderes ver-

fassungsmäßig geschütztes Recht, insbesondere das al lgemeine Persönl ich-

keitsrecht anderer schützen. Dabei ist  jeweils zwischen der Kunstf reiheit  und 

dem infrage stehenden Persönl ichkeitsrecht im Einzelfal l abzuwägen, wel-

cher Posit ion der Vorrang gebührt.  Im Konf l iktfal l ist  daher einerseits auf  die 

nachtei l igen Auswirkungen der Veröffent l ichung für die Persönlichkeit  des 

Dargestel lten und andererseits auf  die durch ein Veröf fent l ichungsverbot be-

troffenen Belange f reier Kunst zu sehen (BGH AfP 2005, 464,466). Je mehr 

ein Künst ler für sich beansprucht, die soziale W irk lichkeit  darzustel len, desto 

schutzwürdiger ist  das Interesse des Dargestellten, dass die Darstel lung sei-

ner Person nicht im Gegensatz zu dieser W irklichkeit  erfolgt.   
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Die Besonderheit  des hier zu beurtei lenden Fi lms besteht darin, dass dem 

Zuschauer nicht eindeutig vermittelt  wird, welche Aussagen des Films der 

histor ischen Real ität entsprechen und welche auf  reiner Fikt ion beruhen. 

Die ausführl iche Darstel lung persönl icher und privater Verhältnisse der Figu-

ren, deren Abbi ldung keinen dokumentarischen W ert hat,  legt dem Betrachter 

al lerdings nahe, dass histor ische Genauigkeit  nicht das Hauptanl iegen des 

Fi lmes ist.  So werden Einbl icke in das Famil ienleben und den Al ltag der Fi lm-

f iguren, insbesondere der Famil ie W ... .. .. . . . . . .,  eröffnet,  deren W irklichkeits-

treue – zumal nach Ablauf  von fast 40 Jahren - der Zuschauer nicht erwarten 

wird. Dies gilt  auch für die Darstellung al ler äußer lichen Lebensumstände der 

dargestel lten Figuren. 

Auf  der anderen Seite vermittelt  der Film eine Real itätsnähe dadurch, dass 

er an die historischen Vorgänge im Zusammenhang mit  der Schädigung Un-

geborener durch C... . . . . . . .. . . . .,  das Ermitt lungsverfahren und das Strafverfah-

ren gegen die Verantwort l ichen sowie die Entschädigungszahlung durch die 

C... . . . . . . .  G.... . . . .. . . . . anknüpft.  Bezügl ich dieser Fakten erwartet der Zu-

schauer deshalb, dass es sich im Kern um eine wahrheitsgetreue W iedergabe 

handele. Indessen l iegt es auch hier auf  der Hand, dass etwa die internen 

Besprechungen der Mitarbeiter der C... . . . . . . .  G... . .. . . . .. . .  und deren Vertrags-

verhandlungen mit den Geschädigten nicht im Detail dokumentiert  und daher 

im W esentl ichen – um der f i lmischen Darstel lung wi l len -  erfunden sind.  Un-

terstr ichen wird dieser Eindruck noch zum einen durch die Anmoderat ion, zu 

der s ich die Antragsgegnerin verpf l ichtet  hat,  zum anderen durch die Abän-

derung der Namen al ler natür l ichen Personen. 

Inwieweit jewei ls der Schutz der Kunstf reiheit  im Vordergrund steht,  kann 

davon abhängen, inwieweit Passagen des Films den Eindruck erwecken, rea-

le Vorgänge wiederzugeben. So kann, soweit der Fi lm ein Abbi ld der Realität  

zu sein vorgibt,  bereits eine unwahre, den Dargestel lten verletzende Äuße-

rung einen Unterlassungsanspruch auslösen. Eine wesentl ich weitere Freiheit  

der Darstel lung besteht hingegen bezügl ich solcher Passagen, die deutl ich 

f ikt iver Natur s ind, auch wenn sie an die Person des Antragstellers als tat-

sächlich exist ierendes Urbi ld angelehnt sind. Insofern kommt ein Verbot  nur 

dann in Betracht, wenn zu der fehlenden Übereinst immung eine schwere Per-

sönlichkeitsrechtsverletzung des „Urbi ldes“ hinzutr it t  (so auch BGH AfP 

2005, 464,466) 
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b) In Übereinst immung mit dem Landger icht ist  davon auszugehen, dass es 

eine Vielzahl von Zuschauern geben wird, die den Antragsteller als das „Ur-

bi ld“ der Fi lmf igur des P... . . .  W ... . . . .. . ..  sehen, da mehrere sehr markante 

Merkmale und Umstände bei beiden übereinst immen. Tatsächl ich war der An-

tragsteller als junger Anwalt seit  Beginn der Vorgänge um C... . . . . . . . .. . . .  auf 

Seiten der Geschädigten tät ig, hat,  wenn auch nicht al le, so doch die meisten 

Nebenkläger vertreten und ist selbst Vater eines C... . . . . . . ... . . .geschädigten 

Kindes. Auch war es der Antragsteller,  der eng mit dem Arzt Dr. L.. . . . .  zu-

sammengearbeitet hat,  der als erster den Verdacht der im Mutterleib schädi-

genden W irkung von C... . . . . . . .. . . . .  geäußert hat.  Diese Umstände weisen ins-

besondere im Zusammenhang mit der Nennung der Firma C... . . . . . . . 

G... . .. . . . .. . .  und des Arzneimittels C... . . . . .. . . . . . .  auf  den Antragstel ler als „Ur-

bi ld“ des P... . . .  W ..... . . . . . . hin.  

Gleichwohl gibt  es auch eine Fül le von Umständen, in denen die Fi lmf igur 

nicht mit dem Antragsteller übereinst immt. Hierzu gehört die Tatsache, dass 

der Antragstel ler stets Einzelanwalt  war, dass er nicht Vater einer geschädig-

ten Tochter, sondern eines geschädigten Sohnes war, dass er daneben im 

Unterschied zur Famil ie W ... .. . . . .. . . .  noch weitere Kinder hatte, dass es im 

C... . . . . . . .. . . . .prozess,  anders als im Fi lm, mehrere Nebenklägervertreter gab 

und dass der Vertrag über die Entschädigung der Opfer nicht von ihm, son-

dern von Rechtsanwalt Dr. Dr. S.. . . . . . . . . .. .  unterzeichnet wurde. Ein weiterer 

Hinweis darauf , dass die Figur des P... . . .  W .... . . . .. . .  nicht mit dem Antragstel-

ler übereinst immt, ist  die Tatsache, dass für die Fi lmf igur, anders als für die 

Arzneimittelf irma sowie das Medikament, ein anderer Name gewählt wurde. 

Zuschauer, denen die Person des Antragstellers in diesem Zusammenhang 

auch nach Jahrzehnten noch bekannt ist ,  insbesondere Personen aus dem 

damaligen persönlichen Umfeld, ist  es daher schon anhand dieser Abwei-

chungen möglich, zu erkennen, dass über den Antragstel ler nicht detail l iert  

wirk l ichkeitsgetreu berichtet wird, sondern dass es sich hier um eine Filmf i-

gur handelt ,  in die ledigl ich einzelne Merkmale der Person des Antragstellers 

eingef lossen sind.  

Im Hinblick auf  die oben genannten Übereinst immungen zwischen der Fi lmf i-

gur und dem Antragstel ler ist  al lerdings die Erkennbarkeit  des Antragstellers 

als Vorbild der Fi lmf igur anzunehmen, und damit seine Betrof fenheit .   

Mit  Rücksicht auf  die dargestel lten Abweichungen ist jedoch von einer eigen-

ständigen künst ler ischen Gestaltung der Figur auszugehen, die es verbietet,  

bereits bei geringfügig negativem Abweichen von der  W ahrheit  dem An-
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tragsteller einen Unterlassungsanspruch zuzubi l l igen. Vielmehr folgt hieraus,  

dass ein solcher Anspruch nur dort bestehen kann, wo die Abweichung des 

Fi lms zum Nachteil des Antragstellers zu einer schwerwiegenden Entstellung 

seines Bi ldes in der Öffent l ichkeit  führt.  

 

c) Gemessen an diesen Maßstäben besteht bezügl ich keiner der in den Fi lm 

übernommenen Szenen, deren Verbreitung durch die einstweil ige Verfügung 

verboten worden ist,  ein Unterlassungsanspruch. 

 

aa) Bezüglich der unter Nr. I .  1-3 der einstwei l igen Verfügung verbotenen 

Szenen fehlt  es an einer schweren Persönl ichkeitsrechtsverletzung. 

Insoweit handelt  es um die Darstel lung f ikt iver Vorgänge, die dem Kern des 

Geschehens um C... . . . . . . .. . . . .  nicht zuzuordnen sind, so dass sich die Erwar-

tung des Zuschauers, über Tatsachen wirk l ichkeitstreu informiert zu werden, 

schon nicht darauf  erstreckt.   

Eine schwere Persönl ichkeitsverletzung des Antragstellers l iegt in der Dar-

stel lung dieser Szenen nicht.  Sie stel len nämlich P... . . .  W ... .. . . . . . .  posit iv als 

jungen aufstrebenden Anwalt dar, der s ich im Übr igen zu einem späteren 

Zeitpunkt, nach Bekanntwerden der von der Firma C... . . . . . . .  G... . .. . . . .. . .  verur-

sachten Schäden, trotz der (fälschlich) dargestel lten guten Geschäftsbezie-

hungen zu Geschäftspartnern des Unternehmens gegen dieses wendet und 

somit besondere Charakterstärke zeigt.  

 

bb) Die Passagen Nr. I .  4 und 5 betreffen die Darstellung von Ereignissen,  

die sich auf  die vol lständig f ikt ive Figur des Sozius’ W ... . . ... . . . . .s beziehen. 

Auch die dort dargestel lten Ereignisse, die nicht zum Kern des Geschehens 

um C... . . . . . . . . .. . .  gehören, stel len sich für den Zuschauer nicht als real dar.  

Die Beschreibung der Abläufe im Verbotsantrag zu Nr. 5 ist im Übrigen stark 

vergröbernd und st immt in dieser Form nicht mit dem Inhalt  des Fi lms über-

ein.  Nach dem Fi lm sind es nämlich nicht die Recherchen W ... . . .. . . . . ..s,  die 

direkt zu den beiden unter a) und b) genannten Konsequenzen führen, son-

dern das verständnislose und „schäbige“ Verhalten des Sozius’ in diesem 

Zusammenhang. Auch diese Szenen sind nicht geeignet, den Antragstel ler in 

der öffent l ichen W ahrnehmung herabzusetzen. 

 

cc) Die Passage Nr. I .  6 stel lt  Umstände dar, die der Zuschauer ohne weite-

res als Fikt ion erkennt, wei l er nicht annehmen kann, dass die damaligen 
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W ohnverhältnisse des Rechtsanwaltes dargestellt  werden. Auch hier fehlt  es 

an einer schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzung. 

 

dd) Die Passagen Nr. I .  7 a) und b) konstruieren einen angeblich aus dem 

Fi lm herauszulesenden Vorwurf ,  der tatsächl ich dar in nicht enthalten ist.  

Dass C... . . . . . . . .. . . .  bei F………….. Kind die Schäden hervorgebracht hatte, war 

W ... . . .. . . . . ..  zur Zeit  der Schwangerschaf t seiner Ehefrau nicht bekannt, da er  

bei F………… verschiedene Medikamente und nicht nur C... . . .. . . . . . .. .  gesehen 

hatte, und da derart ige Schäden zuvor nie als Nebenfolge eines Medikamen-

tes bekannt geworden waren. Hinzu kommt, dass in der Abfolge des Fi lms 

die Ehefrau W ... . . . .. .. . . .s die schädigende Tablette bereits genommen hatte,  

als W ... .. . . . .. . . .  in ihrem Nachtkasten das Mittel C... . . . . . . . . . . . . fand, so dass 

eine W arnung ohnehin zu spät gekommen wäre. 

 

ee) Die Passage Nr. I .  8 a) und b) wird als innerfamil iäres Privatgespräch 

vom Zuschauer nicht als wirk l ichkeitsgetreu wahrgenommen. Zudem werden 

in der genannten Fi lmszene al lenfalls Fragen nach den mögl ichen Ursachen 

gestellt  und keineswegs Vorwürfe erhoben. Die Szene hat keinen herabset-

zenden Inhalt ,  in jedem Fal l keinen schwer ehrver letzenden Charakter. 

 

f f)  Die mit Nr. I .  10 d) aa) bezeichnete Fi lmszene, die als einzige der ur-

sprüngl ich unter Nr. I .  10 bezeichneten Passagen in dem Fi lm enthalten ist,  

vermittelt  nicht den genannten Eindruck, dass W ... .. . . . .. . . .  ein gestörtes und 

von Lieblosigkeit  geprägtes Verhältnis zu seinem Kind gehabt habe. Es han-

delt  s ich um die – den Protagonisten nicht negativ darstel lende – Äußerung 

der väterl ichen Sorgen um die Zukunft,  welches das Kind nur deshalb hört,  

weil es unbemerkt im Hausf lur steht.  Irgendeine Lieblosigkeit  des Vaters ist 

dem nicht zu entnehmen.  

 

gg) Als angeblicher Beleg des unter Nr. I .  11 beschr iebenen angebl ichen ei-

gennützigen Interesses bef indet s ich nur die unter c) genannte Szene im 

Fi lm. Diese enthält  aber keine Aussage in dem beschr iebenen Sinne. Viel-

mehr stellt  d iese Äußerung einen verzweifelten Lösungsvorschlag dar, um 

den im Fi lm dargestel lten unlauteren Machenschaften des Arzneimittelher-

stel lers zu entgehen.  
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f f)  Der unter Nr. I .  12 genannte Eindruck des „heimlichen“ Verhandelns stel l t  

keine schwere Persönl ichkeitsver letzung dar. Der Zuschauer nimmt dieses 

Vorgehen als sachgerecht im Interesse der Opfer wahr. Das angebl iche Ver-

handeln steht in Zusammenhang damit,  dass sich die strafrechtl iche Verfol-

gung weiter hinzuziehen drohte, ohne dass eine Entschädigung der Opfer in 

Sicht war. Die angegrif fenen Szenen zeigen nicht  die etwaigen Verhandlun-

gen des Rechtsanwalts mit dem Arzneimittelherstel ler,  sondern nur die durch 

sie ausgelösten angebl ichen Reaktionen anderer. Dokumentarischen Charak-

ter haben diese of fensicht l ich nicht.  Eine schwere Verletzung des Persön-

l ichkeitsrechts des Antragstellers ist nicht zu erkennen. 

 

gg) Auch die unter Nr. I .  13 a) genannte offensicht l ich f ikt ive Szene wird vom 

Zuschauer nicht als negativ empfunden, zumal der angebl ich geforderte Be-

trag – unter Einbeziehung einer Rente in unbekannter Höhe – nicht evident  

niedrig ist.  

Die unter Nr. 13 b)  genannte Verhaltensweise W ... . .. . . . .. . .s wird gleichfalls 

vom Zuschauer als posit iv bewertet und stellt  sich in der Logik des Films 

(Verjährung drohte) als s innvoll im Interesse der Opfer dar. 

Die unter Nr. I .  13 c)  bezeichnete Szene ist im Fi lm so nicht enthalten. 

Der Obersatz gem. Zif fer 13 I .  d) st immt nicht mit dem Inhalt  des Fi lms über-

ein, in dem W ... . . . .. . .. . .  selbst niemals ausdrücklich 100 Mil l ionen DM fordert,  

sondern nur den von dem Unternehmen rückgestellten Betrag. Die Zahl von 

100 Mil l ionen nennt im Fi lm erstmals am Verhandlungstisch ein Mitarbeiter  

der Firma G... . . . . . . . . .. .  und sodann deren Chef. Schon deshalb entfällt  e in An-

spruch bezügl ich der in Nr. I .  13 d) beanstandeten Passagen. 

 

f f)  Die unter Nr. I .  14 bis 16 benannten Szenen bef inden sich nicht im Fi lm. 

Ein Verhältnis P.. . . . .  W ... . . .. . . . .s mit einer Mandant in wird nicht gezeigt.   

Die angedeutete Sympathie für die Figur der F………… wird – da sie keine 

W eiterungen nach sich zieht – nicht als negativ bewertet und stellt  daher 

keine erhebl iche Persönlichkeitsverletzung dar. Auch hier überwiegt der 

Spielf i lmcharakter, weil es sich um einen Gegenstand außerhalb des eigent-

l ichen Kerngeschehens handelt .  

 

gg) Die in Nr. I .  17 a) bezeichneten Szenen sind im Fi lm nicht  enthalten.  

Die unter Nr. I .  17 b) beanstandete Aussage der vorübergehenden Trennung 

der Eheleute wird, da sie für das Kerngeschehen belanglos ist,  als aus-
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schmückende Fikt ion wahrgenommen. Sie stel lt  schon wegen des Zeitablaufs 

von fast 40 Jahren seit  Beendigung des Strafverfahrens heute keine erhebl i-

che Verzerrung des Persönl ichkeitsbildes des Antragstel lers in der Öffent-

l ichkeit  dar. Die im Fi lm ohnehin wenig plausible Trennung der Eheleute geht  

zudem nicht etwa von P... . . .  W ... . . .. . . . .  aus, der im Gegentei l  in der Folge ge-

zeigt wird,  als er vergebens versucht, telefonisch wieder Kontakt mit der 

Ehefrau aufzunehmen. Er ist ,  wie sich insbesondere auch im Gespräch mit  

der Sekretärin am W eihnachtsabend zeigt,  eher Opfer der Trennung, so dass 

die Darstel lung nicht geeignet ist ,  eine schwere Verletzung seines Persön-

l ichkeitsbi ldes zu bewirken.  

 

Nach al lem ist der Berufung stattzugeben. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. 

 

 

Dr. Raben   Raben          Lemcke 

    für Kleffel, der 
    urlaubsbedingt an der 
    Unterschrift gehindert ist 


